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SBW3-N-042/001  
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) 
  

 07482 9025 

- Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum 

  Lechner Hannes 38238 12.06.2018 
 
Betrifft 

Lunzer See , Naturdenkmal  Postzahl 17 des Naturschutzbuches für den 
Verwaltungsbezirk Scheibbs, Aktualisierung  
 
Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs vom 10. März 1958, Zl. IX-Na-1/36, 
zuletzt geändert mit Bescheid des Amtes der NÖ Landesregierung vom 13. Juni 1967, Zl. 
III/2-1055/8 n-1967, wurde der Lunzersee  (Grundstück Nr. 360, KG Lunzamt) sowie ein 
Uferstreifen von 50 m Tiefe entlang des gesamten Seeufers zum Naturdenkmal erklärt. 
 
Dieser Bescheid wurde  mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs vom 30. Mai 
2005, Zl. SBW3-N-042/001, dahingehend abgeändert, dass der zum Naturdenkmal 
gehörige Uferstreifen des Lunzer Sees (Schutzzone) von 50 m am Westufer  

 ab der Parzellengrenze des Landesjugendheimes (Grundstück Nr. 99/2, KG Lunzamt) 
bis zum Parkplatzbereich der Bootsanlagestelle (einschließlich dem Grundstück Nr. 
99/6, KG Lunzamt) auf 20 m verringert wird und      

 der daran anschließende Uferstreifen vom Parkplatzbereich der Bootsanlagestelle bis 
zum Areal des Freibades und der Festspielbühne (einschließlich Grundstück Nr.  
108/5, KG Lunzamt) gänzlich ausgenommen ist. 

 
Im Hinblick auf vorgenannte Bescheide  ergeht das Ersuchen um Aktualisierung der vom 
Naturdenkmal umfassten Flächen im digitalen Kataster. 
 
Ergeht an: 
1. NÖ Umweltanwaltschaft, Wiener Straße 54, 3109 St. Pölten 
 

 

Für den Bezirkshauptmann 

Mag.Ing. P e h o f e r 

 



 

 
 
 

 

   
 

 

 
 
 

 

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur 

www.noe.gv.at/amtssignatur
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